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Lohnabgaben

Vergünstigungen für Dienstgeber/innen

Arbeitslöhne an Dienstnehmer/innen, die als begünstigte Behinderte gemäß den Vorschriften des Behinderteneinstellungsgesetzes beschäftigt werden, gehören nicht in die Bemessungsgrundlage der Summe der Arbeitslöhne. Für sie entfallen folgende lohnsummengebundene Abgaben:

LOHNABGABEN

Dienstgeberbeitrag (DB)


Abfuhr an das zuständige Finanzamt: 4,5 %
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)


Abfuhr an das zuständige Finanzamt: 0,36 %
Kommunalsteuer (KommSt)


Abfuhr an die zuständige Betriebsstättengemeinde: 3 %
Hinweis: Informationen finden Sie in ausführlicher Variante im Internet unter www.wko.at/steuern
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